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Inhalt der Gesetzsammlung.
421 Das zu Berlin am 1. April 1908 ausgegebene

s. Stück der Preußischen Gesetzsammlung enthält:

Nr. 10875. Gesetz, betreffend die Feststellung des

Staatshaushaltsetats für das Etatsjahr 1908. Vom

I. April 1908.

422. Das zu Berlin am 31. März 1908 ausgegebene

10. Stück der Preußischen Gesetzsammlung enthält:

Nr. 10876. Verfügung des Justizministers, betreffend
die Anlegung des Grundbuchs für einen Teil der Be¬

zirke der Amtsgerichte Dillenburg, Herborn, Katzeneln-
bogen und Königstein. Vom 27. März 1908.

Nr. 10877. Verfügung des Justizministers, betreffend

die Errichtung eines Ortsgerichts in Gonzenheim. Vom

27. März 1908.

423. Das zu Berlin am 6. April 1908 ausgegebene
II. Stück der Preußischen Gesetzsammlung enthält:

Nr. 10878. Gesetz zur Abänderung des Gesetzes, be¬
treffend die Verpflichtung der Gemeinden zur Bullen¬

haltung, vom 8. Januar 1900 — Regierungsbl. S. 21 —.

Vom 7. März 1908.

Nr. 10879. Verordnung, betreffend das Inkrafttreten

des Gesetzes vom 28. Juni 1906. Vom 23. März 1908.

Verordnungen n. Bekanntmachungen
der Zentral-Behörden.

424. Tarif

für die Privatwerft der Firma Jndustrieterrains

Düsseldorf-Reisholz Aktiengesellschaft zu Benrath.

Der nachstehende Tarif begründet für die Firma Jn¬

dustrieterrains Düsseldorf-Reisholz Aktiengesellschaft zu

Benrath keine Verpflichtung, die Benutzung

ihrer Anlagen jedermann zu gestatten.

Es sind zu entrichten:

L.. an Werstgebühren

von allen Gütern, welche über das Rheinufer aus- oder

eingeladen werden für je 100 KZ .... 1 Pfg.

Ausnahme

Von Ware», welche über die Werftanlagen aus- und

wieder eingeladen werden, kommen die Werstgebühren

nur einmal zur Erhebung, wenn der Nachweis geführt

wird, daß es dieselben Waren sind und die Erklärung

des Schiffers bei der Anmeldung „von Schiff zu Schiff"
lautet.

B. an Kran- und Wagegeld.

») für die Benutzung eines Hebewerkes (Krans oder der¬
gleichen) einschließlich der Vergütung für die Ge¬
stellung des Kranführers von je 100 KZ des be¬

wegten Gutes 2 Pfg.

d) bei zeitweiser Überlassung eines Krans einschließlich
der Vergütung sür die Gestellung des Kranführers

fürjeStunde 4 M.

o) für das Verwiegen von Gütern sür je 100 KZ 4 Pfg.

v. an Lagergeld.

Von allen Gütern, welche über eins 48 stündige ge¬

bührenfreie Frist im Freien oder in gedeckten Räumen

lagern für jeden folgenden Tag und für

j e 100 KZ 5 Pfg.
v. an Eisenbahngebühr,

a) für das Bewegen der Wagen von dem Übergabe¬
bahnhof der Privatanschlußbahn zur Privatwerft und

umgekehrt oder von dem Gleise eines Anschlußinhabers

im Jndnstriegelände zur Privatwerft und umgekehrt

(Rangier- oder Abholungsgebühr) einschließlich sür
die Leerfahrt vor der Beladung oder nach der Ent¬

ladung für je 5000 KZ des Gewichts der Ladung 75 Pfg.

mindestens aber für den Wagen . . . 1,50 M.

d) sür einen leer zugestellten und unbeladen zurückbe¬

förderten Wagen 1,50 M.

v) für die von der „Jndustrieterrains Düsseldorf-Reisholz

Aktiengesellschaft" gestellten Wagen an Miete für jede

angefangenen 24 Stunden und für jeden Wagen 2 M.
Anmerkung.

Außerdem wird die staatliche Anschlußfracyt für jeden

beladenen Wagen erhoben.

Zusätzliche Bestimmungen.
1. Bruchteile von Tarif- einschließlich der Zeit-Ein¬

heiten gelten bei der Abgabenberechnung als volle Ein¬

heiten.

2. Der Abgabenberechnung wird das Bruttogewicht

der Güter zugrunde gelegt.



3. Bei Berechnung des Lagergeldes wird für je 1

csin benutzte Bodenfläche wenigstens ein Gewicht von
100 K5 in Ansatz gebracht.

4. Die zu erhebenden Abgabenbeträge werden nach

oben auf 5 Pfennig und 10 Pfennig abgerundet.

5. Ist Holz in den Fracht- oder Vermefsuugsbriefen

nach Kubikinhalt oder nach 16'12" (16 Fuß 12 zölligen)

Borden angegeben, so gelten für die Abgabenberechnung:
1 obm Pechkiefer (pitseb-pius)- .... 650 kg

1 odm hartes Holz (als Eichen-, Buchen-, Ulmen-,

Eschen-, Kirsch-, Birn- und Apfelbaumholz) . 750 KZ

1 vdm weiches Holz (als Pappel-, Linden-, Erlen-,

Fichten-, Tannen-, Kiefern-, Lärchen-, Weidenholz) 550 KZ

100 Stück Tannen - Borde, 16 schnhig , 12 zöllig
(16' 12") 1500 kg

1 edm Floßholz Wafsermaß (^ odai wirkliches

Maß) 450 KZ

Dieser Tarif tritt am 14. Tage nach dem Tage seiner

Bekanntmachung im Amtsblatt der Königlichen Regierung
zu Düsseldorf in Kraft.

Berlin, den 29. Februar 1908.

Der Finanz-Minister. I. A.: gez. Rathjen.
III. 3656 F. M.

Der Minister der öffentlichen Arbeiten.

I. A.: gez. Peters.
III 4. 6. 13 M. d. ö. A.

42S Ankauf von kaltblütigen Militär-

Zugpferden für 1SV8.

1. Zum Ankauf von 35 bis 40 volljährigen Zug¬

pferden kaltblütigen Schlages sollen in diesem Frühjahre

in der Rheinprovinz die nachbezeichneten öffentlichen

Märkte abgehalten werden: Am 30. April 8 Uhr vorm.

Bitburg, Regierungsbezirk Trier; am 1. Mai 8 Uhr

vorm. Geilenkirchen, Regierungsbezirk Aachen; am 2. Mai

8 Uhr vorm. Fischeln bei Crefeld, Regierungsbezirk
Düsseldorf. Die Pferde sollen im Alter von 4 bis 5

Jahren stehen, im allgemeinen 1,59 bis 1,68 Meter

Stockmaß haben und dürfen sich nicht in dürftigem Zu¬
stande befinden. Sie müssen geeignet sein, schwere

Lasten zu ziehen, trotzdem aber auf gebahnten Wegen
im Zuge längere Strecken traben können.

2. Die angekauften Pferde werden sofort abgenommen

und gegen Quittung bar bezahlt.

3. Pferde mit Mängeln, die gesetzlich den Kauf rück¬

gängig machen, sind vom Verkäufer gegen Erstattung
des Kaufpreises nnd der Unkosten zurückzunehmen, des¬

gleichen Pferde, die sich während der ersten 28 Tage

nach dem Tage der Einliefernng in das Depot u. s. w.
als Klophengste erweisen und tragende Stuten. Die

gesetzmäßige Gewährfrist wird für Periodische Augen¬

entzündung (innere Augenentzündung, Mondblindheit)

auf 28 Tage nach dem Tage der Einlieferung in das

Depot u. f. w. verlängert, für Koppen (Krippensetzen)

auf 10 Tage vom genannten Zeitpunkte ab verkürzt.
4. Verkäufer, die Pferde vorführen, die ihnen nicht

eigentümlich gehören, müssen sich gehörig ausweisen
können.

5. Der Verkäufer ist verpflichtet, jedem verkauften

Pferde eine neue, starke, rindlederne Trense mit glattem,

starkem Gebiß (keine Knebeltrense) und eine neue Kops-

Halfter von Leder oder Hanf mit zwei mindestens

2 Meter langen Stricken unentgeltlich mitzugeben.

6. Zur Feststellung der Abstammung der Pferde sind

die Deck- und Füllenscheine mitzubringen.
Auch werden die Verkäufer ersucht, die Schweife der

Pferde nicht übermäßig zu beschneiden und die Schwanz¬

rübe nicht zu verkürzen.

7. Vorstehende Ankaufsbedingungen gelten auch für
öffentliche Märkte.

Berlin, den 15. Februar 1908. I ?. 879.

Kriegsministerium. Remonte-Juspektion.

gez. von Damnitz.

Verordnungen n. Bekanntmachungen
der Provinzial Behörden.

42V. Landespolizeiliche Anordnnng.

Auf Grund des Z 7 des Reichsgesetzes, betreffend die

Abwehr und Unterdrückung von Viehseuchen, vom 23.

Juni 1880/1. Mai 1894 (R.-G. Bl. 1894 S. 409)

und des Z 3 des preußischen Ausführungsgesetzes vom

12. März 1881 in der Fassung des Gesetzes vom

22. Juli 1905 (G. S. S. 318) wird zur Verhütung

der Einschleppung der Maul- und Klauenseuche, die in

den Niederlanden in einem für den inländischen Vieh¬

bestand bedrohlichen Umfange herrscht, für den Re¬

gierungsbezirk Düsseldorf mit Genehmigung des Herrn

Ministers für Landwirtschaft, Domänen und Forsten bis

auf weiteres folgendes angeordnet:

's 1.

Die Einfuhr von Heu und Stroh aus den Nieder¬

landen ist verboten.
s 2.

Die Anordnung tritt sofort in Kraft.

Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung unter¬

liegen, soweit keine strengeren Strafgesetze verletzt sind,
den Strafbestimmungen des Z 328 des Reichs-Straf-

gesetzbuchs sowie des Z 66 Nr. 1 und des Z 67 des Reichs¬

viehseuchengesetzes vom 23. Juni 1380/1. Mai 1894.

Düsseldorf, den 8. April 1908. I. ?. 1399.

Der Königlich Preußische Regierungs-Präsident.

In Vertretung: Koenigs.

427. Am 1. April ds. Js. sind die Gemarkungen

Crefeld-Bockum, Crefeld-Oppum und Crefeld - Verberg

der Stadtgemeinde Crefeld vom Katasteramte Uerdiugen

zum Katasteramte Crefeld übergetreten.

Düsfeldorf, den 2. April 1908. III L. 2849.

Königliche Regierung, Abteilung für direkte Steuern,
Domänen und Forsten.

42s. Hermann

durch Gottes Erbarmung und des heiligen Apostolischen

Stuhles Gnade Bischof von Münster Hausprälat und

Thronassistent Sr. Heiligkeit des Papstes.
Zum künftigen Gedächtnis.

In dem zur Pfarre St. Bonifaz zu Duisburg ge¬

hörigen, durch ausgedehnte Bahnhofsanlagen räumlich

von der Pfarrkirche fast ganz abgeschiedenen Bezirke



Wanheimer-Ort haben sich in den letzten Jahren so
zahlreiche katholische Bewohner angesiedelt, daß für die¬
selben eine besondere Kirche erbaut und eigene Seel¬
sorger angestellt werden mußten. Nunmehr ist es an¬
gemessen, daß dieser Bezirk von der bisherigen Pfarr¬
kirche abgetrennt und zu einer eigenen Pfarre erhoben
werde.

Es wird daher nach Anhörung aller Beteiligten ver¬
ordnet, wie folgt:

I. Die Grenzen der neuen Pfarre sollen bilden: im
Osten die Rheinische nach Lintors führende Eisenbahn,
im Norden die Eisenbahn Duisburg-Creseld, im Westen
und Südwesten der Rhein und die Grenzstraße, im
Süden die Straße Im Lith, auch Weddauerstraße ge¬
nannt. Ferner soll zur neuen Pfarre gehören der Bezirk
Wanheim-Angerhausenmit seinen bisherigen kirchlichen
Grenzen.

II. Die innerhalb dieser Grenzen wohnenden Katholiken
/scheiden aus ihrem bisherigen Pfarrverhältnisse aus und
werden Angehörige der neuen Pfarre St. Michael zu
Duisburg-Wanheimerort.

III. Zur Ausstattung der neuen Pfarre werden über¬
wiesen :

1. Die GrundstückeFlur 33 Nr. 228, 447/236,
443/285, 444/285, 445/285, 446/285 und 448/287.

2. Die auf diesen Grundstücken stehende St. Michaels¬
kirche mit sämtlichem Inventar als Pfarrkirche.

3. Die gleichfalls auf diesen Grundstückenerbaute
Psarr- und Kaplanei^Wohnung.

4. Ein Kapital von 25000 (geschrieben: fünfund¬
zwanzigtausend) Mark, welches die Pfarre St. Bonifaz
an die neue Pfarre St. Michael am Tage der Pfarrer¬
richtung zahlt.

IV. Dem Pfarrer steht ein Anspruch zu auf Gehalt
und Alterszulagen nach Maßgabe des Gesetzes vom
2. Juli 1898 über das Diensteinkommen der katholischen
Pfarrer. Der Rest des Einkommens ist, soweit er nicht
durch Stolgebühren gedeckt wird, von der Pfarrgemeinde
zu gewähren.

V. Die von der Mutterkirche für die Einrichtungen
der St. Michaelspfarre kontrahierte Schuld übernimmt
die neue Pfarre als eigene Schuld gemäß dem Beschlusse
des Kirchenvorstandesder Mutterpfarre vom 4. Juli
1906. Von weiteren Abgaben oder Entschädigungen
bleibt die St. Michaels-Psarre befreit.

VI. Die Kosten für den Gottesdienstund alle anderen
. für die kirchlichen Bedürfnisse erforderlichenAusgaben

haben, soweit die vorhandenen Mittel nicht ausreichen,
die Eingesessenen der neuen Pfarre im Wege der Umlage
oder anderweitigzu decken.

VII. Von dem in der St. Bonifaz-Pfarre vorhandenen
Armenvermögenerhält die neue Pfarre einen Kapital¬
betrag von 5200 M, ferner an dem Grundstück Flur
11 Nr. 1463/62 gemeinsam mit den Pfarren St. Bonifaz
und St. Peter einen Anteil, welcher der gegenwärtigen
Seelenzahl der drei Pfarren entspricht.
v, ^ Bestimmungen dieser Urkunde treten am
31. März 1908 in Kraft.

Urkundlich unter Unserer Unterschrift und beigedrucktem
Bischöflichen Jnsiegel.

Münster, den 27. November 1907.
(I.. 8.) gez. Hermann.

Die nach der vorstehenden Urkunde vom 27. November
1907 von dem Bischöfe von Münster kirchlicherseits aus¬
gesprochene Errichtung und Umschreibung der katholischen
Pfarrgemeinde St. Michael in Duisburg wird auf Grund
der von dem Minister der geistlichen,Unterrichts-und
Medizinal-Angelegenheitenmittels Erlasses vom 9. März
1908, 6 II 4254, uns erteilten Ermächtigung hierdurch
von Staatswegenbestätigt und in Vollzug gesetzt.

Düsseldorf, den 4. April 1908. II O. 1449.
Königliche Regierung, Abt. für Kirchen- und Schulwesen.
42S. Nachtrag

zu Nr. 60 des Amtsblattes Stück 3/08.
Der auf Seite 18/19 unter Nr. 9 aufgeführte Hengst

von P. Poensgen in Haus Garath ist in den Besitz von
W. Johnen übergegangen und deckt auf Mankartshof
bei Neuß.

Düsseldorf,den 31. März 1908. I. L. 1588.
Der Regiemngs-Präsident.

43 s. Auf Grund des Allerhöchsten Erlasses vom
12. Juli 1867 (G. S. S. 1310) wird dem vorliegenden
Antrage gemäß dem Kinde Walter Karl Georg Viktor
Poppendieck in Essen, geboren am 24. August 1900 zu
Wolfeubüttelund dem Kinde Anneliese Hildegard Ilse
Karla Poppendieckzu Essen, geboren am 22. Febmar
1903 zu Wolsenbüttel die Genehmigung erteilt, au
Stelle des Familiennamens Poppendieck fortan den
Namen Schulz zu führen.

Düsseldorf,den 2. April 1908. I. 0a. 2684.
Der Regierungs-Präsident.

4Z1, Auf Grund des AllerhöchstenErlasses vom
12. Juli 1867 (G. S. S. 1310) wird dem vorliegenden
Antrage gemäß 1. dem Schneider Johannes Böth ge¬
nannt Flach, geboren am 2. November 1880 zu Rep-
tich, wohnhaft in Remfcheid,2. seiner Ehefrau Auguste
geborenen Mühlinghaus, geboren am 6. Januar 1882
zu Radevormwaldund 3. ihren Kindern Richard, ge¬
boren am 22. Januar 1903, Hans, geboren am 14. Ok¬
tober 1907 in Remfcheid, wohnhaft in Remfcheid, die
Genehmigung erteilt, an Stelle des Familiennamens
Böth genannt Flach fortan den Namen Flach zu führen.

Düsseldorf,den 1. April 1908. 1. ^'g,. 2481.
Der Regierungs-Präsident.

482. Aus Grund des Allerhöchsten Erlasses vom
12. Juli 1867 (G. S. S. 1310) wird dem vorliegenden
Antrage gemäß 1. dem BureauvorsteherHermann
Wilhelm Stockfisch, geboren am 20. März 1876 zu
Broich, 2. seiner Ehefrau Klara Selma geborenen
Man, geboren am 1. April 1878 zu Cüstrin, 3. ihren
Kindern Walter Georg, geboren am 13. August 1899 zu
Broich, Ernst Karl, geboren am 29. Oktober 1900 zu
Broich, Elfriede Klara, geboren am 15. Januar 1902
zu Broich, Martha Luise, geboren am 12. Juni 1903
zu Dortmund, sämtlich wohnhaft in Duisburg, die Ge-



nehmigung erteilt, an Stelle des Familiennamens Stock¬

fisch fortan den Namen Stockhoff zu führen.
Düsseldorf, den 2. April 1908. I. L!»,. 2496.

Der Regierungs-Präsident.

433 Auf Grund des Z 101 der Provinzialordnung

für die Rheinprovinz vom 1. Juni 1887 bringe ich in

der Anlage zu diesem Amtsblatte den Haupt-Haushalts¬

plan der Provinzialverwaltung der Rheinprovinz für

das Rechnungsjahr vom 1. April 1908 bis 31. März

1909 nach Feststellung durch den Prorinziallandtag in

der Plenarsitzung vom 14. März d. Js. zur öffentlichen
Kenntnis.

Düsseldorf, den 26. März 1908. I. 0. 3782.

Der Landeshauptmann der Rheinprovinz,
von Renvers.

434. Mit Bezug auf die Bestimmung im Z 3S, 36

des Allgemeinen Berggesetzes vom 24. Juni 1865/1892

wird nachstehende Verleihnngsurknnde:
Im Name« des Königs!

Auf die Mutung vom 3. Mai 1907 wird der Ge¬

werkschaft Deutscher Kaiser zu Hamboru das Eigentum
des Bergwerks „B ruckhausen 46" in den Ge¬

meinden Bislich und Fluren, im Kreise Rees, Re¬

gierungsbezirke Düsseldorf, Oberbergamtsbezirke Dort¬
mund und in den Gemeinden Warbt und Büderich, im

Kreise Moers, Regierungsbezirk Düsseldorf, Oberberg¬
amtsbezirk Bonn mit dem Felde von 2188999,245

zwei Millionen eiuhundertachtundachtzigtausend neun-

hnndertneunundneunzig ^/ivoo Quadratmetern, dessen

Begrenzung auf dem zu dieser Urkunde gehörigen, am

heutigen Tage beglaubigten Situationsrisse mit den Buch¬

staben ä>, 2, X, V, V, u, t, 8, r, ri, cz» bezeichnet
ist, zur Gewinnung der in diesem Felde vorkommenden

Steinsalze und der auf der nämlichen Lagerstätte vor¬

kommenden Salze nach Vorschrift des Allgemeinen Berg¬
gesetzes vom 24. Juni 1865 hierdurch verliehen.

Dortmund, den 20. Dezember 1907.

(I. S.)

Königliches Oberbergamt.
Bonn, den 12. Februar 1908. I. 13844.

(l.. 3.)

Königliches Oberbergamt.

hierdurch zur öffentlichen Kenntnis gebracht.

Dortmund, den 28. März 1908. I. 2549.

Königliches Oberbergamt.

Verordnungen n. Bekanntmachungen
anderer Behörden.

43S Wir bringen hiermit zur Kenntnis, daß bei der
Umlage der Kosten der Handwerkskammer auf die Ge¬

meinden für das Rechnungsjahr 1908 auf je 10 Hand¬

werker und 97 M der von diesen zu entrichtenden Ge¬

werbesteuer ein Simplum (Steuereinheit) von 7,76 M
entfällt.

Düsseldorf, den 3. April 1908.

Die Handwerkskammer.

Personal-Nachrichten.
43». Seine Majestät der Kaiser und König haben

Allergnädigst geruht, dem Polizeiinspektor Albert Terpe
in Duisburg und dem Gendarmerie-Oberwachtmeister

Baude in Vohwinkel, Kreis Mettmann, den Königlichen

Kronenorden vierter Klasse, dem Kommerzienrat Eduard

Görtz in Mülsort, Kreis M.-Gladbach, den Charakter

als Gemeimer Kommerzienrat zu verleihen.
437. Der Herr Ober-Präsident hat die bisherigen Bei¬

geordneten, 1. Gutsbesitzer Wilhelm Buchmühlen, 2. Guts¬
besitzer Friedrich Löckenhoff, beide in Metzkausen, für

eine fernere sechsjährige Amtsdauer zu Beigeordneten der

Landbürgermeisterei Hubbelrath im Landkreise Düsseldorf
ernannt.

438. An Stelle des auf seinen Antrag von dem Amte

eines Vorsitzenden des Königlichen Gewerbegerichts zu

Düsseldorf entbundenen Rentners Alexander Maseberg

ist der bisherige stellvertretende Vorsitzende. Zivilingenieur

Paul Karsch, zum Vorsitzenden dieses Gewerbegerichts
ernannt worden.

Zum stellvertretenden Vorsitzenden dieses Gewerbe¬

gerichts wurde der Rentner Arthur Seyd Hierselbst
ernannt.

43S. Dem Apotheker Bernhard Müller ans Wickrath

ist die Konzession zur Weitersührung der an den Staat

zurückgefallenen Apotheke in Wickrath erteilt worden.
440. Der Apotheker Franz Trimberger ist an Stelle

des verstorbenen Apothekers Heinrich Zumloh als Ver¬

walter der Sternapotheke zu Elberseld bestätigt worden.

441. Dem Apotheker Dr. Rudolf Große aus Barmen

ist die Konzession zur Übernahme der von dem Genannten
in Barmen neu errichteten 14. Apotheke erteilt worden.

442. Dem Krankenpfleger Wilhelm Steinhäuser zu

Duisburg-Meiderich ist das Zeugnis als geprüfter Heil¬

gehülfe und Masseur erteilt worden.
443. Ernannt sind, der Landgerichtsdirektor vr. Meyer

in Cassel zum Senatspräsidenten hier, die Landgerichts¬
räte Dr. Loos und vr. Rubens zu Oberlandesgerichts-

räten, der Staatsanwaltschaftsrat Seel zum Ersten

Staatsanwalt bei der Oberstaatsanwaltschaft und der

Landgerichtssekretär Gronau zum Oberlandesgerichts
sekretär.

444. Ernannt sind: k) der AmtSanwalt im Hauptamt

Schmidel in Recklinghausen zum etatsmäßigen Amts¬

anwalt daselbst, K) der Assistent Fennefrohn in Bocholt

an die Staatsanwaltschaft in Bochum.

445. An Stelle des auf seinen Antrag von dem

Amte eines stellvertretenden Vorsitzenden des Königlichen

Gewerbegerichts zu Barmen entbundenen Rentners Karl

Theodor Stahl ist der Rentner und Stadtverordnete
vr. xM. Karl Pathe zum stellvertretenden Vorsitzenden

dieses Gewerbegerichts ernannt worden.

446. Zu Amtsrichtern sind ernannt: die Gerichts¬

assessoren Hoffmans in Dülken bei dem Amtsgerichte in

Malmedy, Boß in Elberfeld bei dem Amtsgerichte in

MoerS, Rheindorf aus Eleve, zur Zeit in Opladen, bei

dem Amtsgericht in Duisburg-Ruhrort. Zu Hilfsrichtern



sind bestellt: die Gerichtsassefforen Bieten in Grevenbroich
bei dem Amtsgerichte in Rheivberg, Riffarth aus Düssel¬

dorf bei dem Amtsgerichte in Dülken. Rechtsanwalt
Dr. Giese in Moers ist zum Notar daselbst ernannt.

Versetzt sind: Amtsgerichtssekretär Bnchrucker in Mörs
als Gerichtsschreiber und Amtsgerichtsassistent Hohn in

Geldern als Gerichtsschreibergehülfe an das Landgericht

in Düsseldorf, Diätar Pieper in Oberhausen und Land¬

gerichtsassistent Schirm in Düsfeldorf unter Ernennung
zu Gerichtsschreibern an das Amtsgericht in Moers,
Diätar Bendix aus Mülheim a. d. Ruhr in gleicher

Amtseigenschaft an das Amtsgericht in Geldern, Amts¬

gerichtsassistent Thnrmann in Goch nach Übernahme in
den Bezirk des Kammergerichts an das Amtsgericht in
Brandenburg a. H., Gerichtsdiener Meuwsen in Goch

an das Landgericht in Düsseldorf, Hilfsgerichtsdiener

Strucksberg aus Aachen als Gerichtsdiener und Gefangen¬

aufseher an das Amtsgericht in Goch, Hilfsgerichtsdiener

von Gehlen aus Rheydt als Gerichtsdiener an das

Amtsgericht in Moers, Gerichtsvollzieher Jobski aus
Odenkirchen unter Ernennung zum Gerichtsschreiber¬

gehilfen an das Amtsgericht in Goch, MilitäranwiMer
Bresseler aus Düsseldorf als Gerichtsschreibergehilfe an

das Amtsgericht in Geldern. Aktuar Mahlke aus Moers

ist die ständige Bureauhilfsarbeiterstelle bei der Amts¬

anwalschaft in Düsfeldorf übertragen. Zur AuShilfe-

leistung im Bureaudienste sind beauftragt die Justiz¬
anwärter Fremk aus Cleve bei der Gerichtskasse in Duis¬

burg, Mende aus Cleve bei dem Amtsgerichte in Rhein¬
berg, Köhler aus Moers bei dem Amtsgerichte in

Duisburg-Ruhrort, Rademaker aus Cleve bei dem Amts¬

gerichte in Goch, Aktuar Ostmeyer aus Geldern bei dem

Amtsgerichte in Gerresheim.

447. Der Bergassessor Kratz ist zur Übernahme einer

Stellung beim Verein für die bergbaulichen Interessen

im Oberbergamtsbezirk Dortmund vom 1. Januar 1S08

ab auf 2 Jahre beurlaubt worden.

.Hierzu die Öffentlichen Anzeiger Nr. 8k. 87, 88, 8S, V0, S1, 92 und SZ,
Redigiert im Bureau der Königlichen Regierung. — Druck von L. Boß 8c Cie. Königliche Hofbuchdruckerei in Düsseldorf.
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Amtsblatt der Königlichen Regierung zu Düsseldorf.
Stück tS Düsseldorf, Mittwoch den IS. April »SV8.

Inhalt! Termine für die Wahlen zum Abgeordnetenhaus.

Verordnungen nnd Bekanntmachungen der Zentral behörden»
448. Für die Wahlen zur einundzwanzigsten Legislaturperiodedes Hauses der Abgeordnetenhabe ich ans
Grund der ZZ 17 und 28 der Verordnung vom 30. Mai 1849 (Ges.-Samml. S, 205) als Wahltermine:

für die Wahl der Wahlmänner: den S. Jnni d. Js.,
für die Wahl der Abgeordneten: den 1«. Juni d. Js.,

festgesetzt.
Wo infolge der Einführung von Frist- oder Gruppenwahlen(Art. I ßß 3, 4 des Gesetzes vom 28. Juni

1906, Ges.-Samml. S. 318 ff.) die Beendigung der Wahlen an den bezeichneten Tagen nicht möglich ist,
sind die Wahlen der Wahlmänner am 4, und 5. Juni, die Wahlen der Abgeordneten am 17. Juni sort-
und zu Ende zu sühren.

Berlin, den 8. April 1S08. 1e 818.
Der Minister des Innern: von Moltke.

Redigiert im Bureau der Königlichen Regierung. — Druck von L. Voß K Cie. Königliche Hofbuchdruckerei in Düsseldorf.
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